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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.01.1953

Norm

MG §21 Abs1

ZPO §562 E

Rechtssatz

Den Räumungsanspruch aufhebende Tatsachen, die erst nach Ende der Einwendungsfrist eingetreten sind, können im

Zuge des Kündigungsprozesses vorgebracht werden. Die Eventualmaxime für die Einwendungen gilt nur für das

Vorbringen der Kündigung selbst, nicht aber für Einwendungen im Zusammenhang mit dem Räumungsbegehren.
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